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L509 2208730-1/4E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

I.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Ewald HUBER-HUBER als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Pakistan, vertreten durch ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.10.2018, Zl. XXXX, zu Recht erkannt:

I. A) Die Beschwerde wird gemäß § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 57und § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 idgF iVm § 9 BFA-VG sowie §

52 Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG 2005 idgF sowie gemäß § 13 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 und § 53 Abs. 1 iVm Abs.

3 Z 5 FPG als unbegründet abgewiesen.

I. B) Die Revision ist gem. Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

II.) Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Ewald HUBER-HUBER als Einzelrichter über die

Beschwerde von XXXX, geb. XXXX, StA. Pakistan, vertreten durch ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.10.2018, Zl. XXXX, beschlossen:

II. A) Der Antrag, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, wird als unzulässig zurückgewiesen.

II. B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer (BF), ein pakistanischer Staatsangehöriger wurde am 11.04.2017 in XXXX, Hauptbahnhof von

der Polizei aufgegriJen und festgenommen. Er stellte am 12.04.2017 den gegenständlichen Antrag auf internationalen

Schutz. Dazu wurde er noch am gleichen Tag von einem Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes erstbefragt. Er gab

an, sein Heimatland verlassen zu haben, weil er dort von den Taliban verfolgt worden sei. Im Jahr 2015 sei er noch

einmal nach Pakistan zurückgekehrt, weil sein Vater schwer krank war. Er habe sich zuvor schon vom 25.05.2013 bis

27.08.2015 in Italien aufgehalten, sei dann aber wieder nach Pakistan zurückgekehrt bis er am 12.09.2015 wieder nach

Italien ausgereist sei. Am 20.03.2017 sei er von Italien nach Österreich illegal eingereist.

2. Die belangte Behörde führte zunächst ein Verfahren nach der Dublin-Verordnung durch und wies den Antrag des BF

mit Bescheid vom 19.08.2017 gemäß § 5 Abs. 1 AsylG wegen Zuständigkeit des Mitgliedslandes Italien zurück. Am

18.09.2017 wurde die belangte Behörde vom Landesgericht Innsbruck verständigt, dass gegen den BF eine

Hauptverhandlung wegen § 15 StGB §§ 105 Abs. 1, 106 Abs. 1 Z 1, 106 Abs. 1 Z 1 StGB, und § 202 Abs. 1 und Abs. 2

StGB anberaumt wurde. Außerdem wurde der belangten Behörde die Anklageschrift gegen den BF (Zl.: 19 St 164/17i)

vorgelegt. Da der BF nicht fristgerecht nach Italien überstellt werden konnte, ging die Zuständigkeit zur Führung des

Asylverfahrens an Österreich über, weshalb der o.a. Zurückweisungsbescheid, mit dem die Unzuständigkeit

Österreichs zunächst festgestellt wurde, mit einem weiteren Bescheid vom 28.05.2018 gemäß §68 Abs. 2 AVG

aufgehoben wurde.

3. Am 23.07.2018 wurde der BF beim Bundesamt niederschriftlich einvernommen. Dabei gab er neuerlich an, dass ihn

die Taliban verfolgt hätten, da sie wollten, dass sich der BF ihnen anschließt. Für den Fall, dass er das nicht tun würde,

werde er und seine Familie umgebracht. Er sei auch bei der Polizei gewesen, wo aber auch Anhänger der Taliban

arbeiten würden. Er habe dort wieder eine Warnung bekommen. Er solle sich an niemanden wenden, da sie ihn sonst

umbringen würden. Dies sei der Grund für die Ausreise gewesen.

Im Rahmen der niederschriftlichen Einvernahme wurden dem BF die im Akt enthaltenen Länderfeststellungen zur

Kenntnis gebracht, ihm die Möglichkeit eingeräumt, dazu binnen zwei Wochen auch schriftlich Stellung zu nehmen.

Der BF verzichtete ausdrücklich auf die Stellungnahme.

4. Der gegenständliche Antrag auf internationalen Schutz wurde mit Bescheid der bB gemäß § 3 Abs. 1 AsylG
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abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I). Gem. § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG wurde

der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen

(Spruchpunkt II). Ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG wurde nicht erteilt

(Spruchpunkt III). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen den BF eine Rückkehrentscheidung gemäß

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass eine Abschiebung nach

Pakistan gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V). Gemäß § 55 Abs. 1a FPG wurde keine Frist für die freiwillige

Ausreise erteilt (Spruchpunkt VI). Der Beschwerde wurde gem. § 18 Abs. 1 Z 2 BFA-VG die aufschiebende Wirkung

aberkannt (Spruchpunkt VII). Es wurde festgestellt, dass der BF gemäß § 13 Abs. 2 Z 3 AsylG das Recht zum Aufenthalt

im Bundesgebiet ab dem 31.05.2017 verloren hat (Spruchpunkt VIII). Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 3 Z 5 FPG wurde

gegen den BF ein unbefristetes Einreiseverbot erlassen (Spruchpunkt IX).

Begründend wurde ausgeführt, dass die vom BF vorgetragenen Fluchtgründe in ihrer Gesamtheit als nicht glaubhaft zu

beurteilen seien und daher auch nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden könnten.

Für die hypothetische Annahme, dass seine Angaben doch den Tatsachen entsprechen, seien die befürchteten

ÜbergriJe als solche anzusehen, die von Privatpersonen ausgehen. In diesem Fall hätte sich der BF jedoch an die

Polizei zu wenden gehabt, von der nicht auszugehen sei, dass sie nicht schutzwillig oder schutzfähig sei. Im Übrigen

würde er für diesen Fall auf die Inanspruchnahme einer ihm zumutbaren innerstaatlichen Fluchtalternative verwiesen.

Eine Gefährdungssituation, wodurch dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär Schutzberechtigten zu erteilen

sei, liege in Pakistan ebenfalls nicht vor. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl vertrat die AuJassung, dass für

den Beschwerdeführer gegenwärtig kein Abschiebungshindernis nach Pakistan vorliege, weil eine landesweite

allgemeine, extreme Gefährdungslage, in der jeder Antragsteller im Fall seiner Abschiebung einer Gefahr für Leib und

Leben in einem Maße ausgesetzt wäre, dass die Abschiebung im Lichte des Art. 2 und 3 EMRK unzulässig erschiene,

nicht gegeben sei.

Der BF erfülle nicht die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 57 AsylG; der Erlassung einer

Rückkehrentscheidung stehe sein Recht auf Achtung des Privat- oder Familienlebens angesichts der kurzen

Aufenthaltsdauer und des Fehlens von familiären oder privaten Bindungen im Inland nicht entgegen. Der BF sei vor

allem durch die Begehung mehrerer Straftaten nach dem StGB in Erscheinung getreten. Er sei bereits 3 Mal zur

Anzeige gebracht und einmal zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die öJentlichen Interessen würden

daher seine privaten Interessen überwiegen. Es ergebe sich auch die Zulässigkeit einer Abschiebung des BF nach

Pakistan, da ihm weder die Flüchtlingseigenschaft zukäme noch stehe eine Empfehlung einer vorläuOgen Maßnahme

durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einer Abschiebung nach Pakistan entgegen. Von der

Erteilung einer Frist für die freiwillige Ausreise von 14 Tagen ab Durchführbarkeit der dieser Entscheidung sei

abzusehen, da der Beschwerde die aufschiebende Wirkung gemäß § 18 BFA-VG aberkannt wurde. Die aufschiebende

Wirkung einer Beschwerde sei abzuerkennen gewesen, da die Verurteilung des BF zu 6 Jahren Haft und die

Vormerkungen über den BF in Italien wegen gefährlicher Drohung schwerwiegende Gründe seien die die Annahme

rechtfertigen, dass der BF eine Gefahr für die öJentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt. Da gegen den BF

Untersuchungshaft verhängt wurde, habe er am 31.05.2017 sein Aufenthaltsrecht gemäß § 13 Abs. 2 ex lege verloren

und stehe ihm lediglich faktischer Abschiebeschutz zu.

Die Erlassung eines Einreiseverbotes mit unbefristeter Dauer sei dringend geboten, da der BF nicht nur wegen eines

schweren Sexualdeliktes zu einer 6-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, sondern weil er die Straftat bereits wenige

Wochen nach seiner Asylantragstellung an einem zufällig getroJenen, 16-jährigem Mädchen begangen habe. Das

Strafgericht habe ausdrücklich hervorgehoben, dass es ihm um Demütigung und Erniedrigung des Opfers gegangen

sei. Die Strafmilderungsgründe der Unbescholtenheit und dass die Tat bloß beim Versuch geblieben war, seien bei der

Strafbemessung berücksichtigt worden. Er sei auch noch wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt

worden und bestünde in Italien über ihn eine Vormerkung wegen Begehung einer gefährlichen Drohung. Der BF sehe

sich nach wie vor als Opfer von Ungerechtigkeiten in Österreich und sei nachhaltig nicht gewillt, sich weder an die

Gesetze und Rechtsordnung der Republik Österreich zu halten noch die Behörden der Republik zu respektieren. Es

könne daher keine positive Zukunftsprognose gestellt werden.

5. Mit Verfahrensanordnung vom 03.10.2018 wurde dem BF die ARGE Rechtsberatung als Rechtsberaterin amtswegig

zur Seite gestellt. Mit weiterer Verfahrensanordnung wurde er verpPichtet, ein Rückkehrberatungsgespräch beim

Verein Menschenrechte Österreich bis 20.10.2018 in Anspruch zu nehmen und er wurde darüber hinaus schriftlich

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/18


über seine VerpPichtung zur unverzüglichen Ausreise und der Möglichkeiten auf freiwillige Basis in den Herkunftsstaat

zurückzukehren informiert.

6. Der angefochtene Bescheid wurde dem BF am 08.10.2018 zugestellt.

7. Mit Schriftsatz vom 29.10.2018 ließ der Beschwerdeführer über seine bevollmächtigte Vertreterin, die Diakonie

Flüchtlingsdienst GmbH, Beschwerde einbringen. Mit dem Beschwerdeschriftsatz werden Verletzung von

Verfahrensvorschriften durch mangelhaftes Ermittlungsverfahren und mangelhafte Länderberichte sowie unrichtige

Feststellungen aufgrund mangelhafter Beweiswürdigung und inhaltliche Rechtswidrigkeit geltend gemacht und die

Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung beantragt. Darüber hinaus wurde beantragt, den

angefochtenen Bescheid zur Gänze zu beheben und den Status eines Asylberechtigten oder zumindest den Status

eines subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, in eventu den Bescheid zu beheben und das Verfahren zur

neuerlichen Durchführung des Verfahrens und Erlassung eines neuen Bescheides an das Bundesamt

zurückzuverweisen in eventu festzustellen, dass die Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist und dass die

Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsberechtigung (plus) gemäß § 55 AsylG vorliegen sowie eine solche

von Amts wegen zu erteilen in eventu festzustellen, dass die Voraussetzungen für die Erteilung einer

Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz gemäß § 57 AsylG vorliegen, das Einreiseverbot zu beheben oder

zumindest wesentlich zu verkürzen, darüber hinaus alle Rechtswidrigkeiten, die nicht mit der Beschwerde aufgegriJen

wurden, von Amts wegen aufzugreifen und bzw. allenfalls einen Verbesserungsauftrag zu erteilen, um fehlende

Beschwerdepunkte ausführen zu können. Schließlich wurde beantragt, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung

zuzuerkennen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in den erstinstanzlichen Verfahrensakt unter besonderer

Berücksichtigung der Angaben des Beschwerdeführers und der Feststellungen der belangten Behörde sowie der

Ausführungen in der Beschwerde. Zur Beurteilung der Lage im Herkunftsland Pakistan werden die von der belangten

Behörde in das Verfahren eingeführten, umfangreichen und zum Zeitpunkt der gegenständlichen Entscheidung noch

hinreichend aktuellen Länderfeststellungen der Staatendokumentation herangezogen, welche dem Beschwerdeführer

bereits im erstinstanzlichen Verfahren zur Kenntnis gebracht wurden. Es wurde dem Beschwerdeführer auch

Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, worauf er jedoch ausdrücklich verzichtete. Das

Bundesverwaltungsgericht sieht von der Durchführung einer mündlichen Beschwerdeverhandlung ab.

1. Feststellungen:

1.1. Der volljährige Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Pakistan und stammt aus einem Stadtviertel XXXX. Er

ist ledig, kinderlos und gehört der Volksgruppe der Rajputen an, außerdem bekennt er sich zum sunnitisch-

muslimischen Glauben. Er besuchte in Pakistan 10 Jahre lang die Grundschule, 2 Jahre eine allgemeinbildende höhere

Schule und 2 Jahre die Universität (Fachrichtung: IT).

Seine Eltern, drei Brüder und eine Schwester leben in Pakistan. Er spricht Urdu. Er leidet an keiner lebensbedrohlichen

Erkrankung.

1.2. Der BF hielt sich bereits im von Mai 2013 bis August 2015 nach legaler Einreise in Italien auf. Danach kehrte er für 1

Monat nach Pakistan zurück um sein Heimatland erneut nach Italien zu verlassen, wo er bis März 2017 in XXXX lebte.

Am 11.04.2017 wurde er in Österreich von der Polizei als Fremder ohne Aufenthaltsberechtigung nach illegaler Einreise

angetroffen und festgenommen. Im Zuge dessen stellte er den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Der BF hat zwecks Ausreise aus Pakistan ein Visum für Italien beantragt und wurde ihm ein solches auch ausgestellt.

Der in Italien gestellt Antrag auf internationalen Schutz wurde abgelehnt und es wurde ihm eine Aufenthaltserlaubnis

aus humanitären Gründen bis 06.01.2016 erteilt. Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis in Italien wurde am

27.04.2016 abgelehnt. Im März 2017 bis Anfang April 2017 führte der BF Reisen mit Flixbus zwischen den Ländern

Italien, Deutschland, Österreich und Ungarn durch.

1.3. Der BF wurde mit Urteil des Landesgerichts Innsbruck vom 07.11.2017, Zl: 38 Hv 90/17b, wegen des Verbrechens

der sexuellen Nötigung nach § 202 Abs. 1 und Abs. 2 StGB, wegen des Vergehens der versuchten Nötigung nach §§ 15,

105 Abs. 2 StGB zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt (Tatzeit 30.05.2017). Den Berufungen des

BF wegen des Ausspruches über die Strafe und der privatrechtlichen Ansprüche, sowie der Staatsanwaltschaft
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Innsbruck wegen des Ausspruches über die Strafe wurde vom Oberlandesgericht Innsbruck mit Urteil vom 15.05.2018,

Zl 11 Bs 94/18p, nicht Folge gegeben. Das Urteil ist seit 15.05.2018 rechtskräftig und vollstreckbar. Bei der

Strafzumessung (Strafrahmen von 5 bis 15 Jahren) wurde die Unbescholtenheit und der Umstand, dass es bei der

Nötigung beim Versuch blieb, mildernd gewertet. Als erschwerend wurde das ZusammentreJen von einem

Verbrechen und einem Vergehen gewertet.

1.4. Mit Bescheid des BFA vom 19.08.2017 wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz zunächst ohne in die

Sache einzutreten gemäß § 5 Abs. 1 AsylG als unzulässig zurückgewiesen und festgestellt, dass für die Prüfung des

Antrages gemäß der Dublin-Verordnung Italien zuständig sei. Es wurde gleichzeitig die Außerlandesbringung des BF

angeordnet und die Abschiebung des BF nach Italien für zulässig erklärt.

Mit Bescheid des BFA vom 28.05.2018 wurde der o. g. Bescheid gemäß § 68 Abs. 2 AVG von Amts wegen aufgehoben,

da die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Überstellung des BF nach Italien nicht mehr vorlagen

(Überschreitung der 12-Monats-Frist gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin-VO)

1.5. Der BF ist unverfolgt aus Pakistan ausgereist. Es konnte kein einziges individuelles Ereignis festgestellt werden, aus

dem erkennbar ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Pakistan einer asylrelevanten Verfolgung

ausgesetzt wäre.

Der BF ist jung, gesund und im Stande auch in Pakistan einer Beschäftigung nachzugehen. Er ist in der Lage in seiner

Heimatstadt oder in anderen Städten Pakistans eine einfache Unterkunft zu Onden. Der Beschwerdeführer hat den

überwiegenden Teil seines Lebens in einer pakistanischen Hausgemeinschaft zugebracht und ist mit den

gesellschaftlichen Gepflogenheiten seines Heimatlandes vertraut.

Der Beschwerdeführer hält sich im österreichischen Bundesgebiet jedenfalls seit 11.04.2017 illegal auf. Seit seiner

Festnahme am 31.05.2017 und Verhängung der Untersuchungshaft nach Begehung der Straftat verbüßt der BF derzeit

die Freiheitsstrafe in der XXXX. Er ist in Österreich nie einer geregelten Beschäftigung nachgegangen.

Er lebt in Österreich in keiner Beziehung und hat keine Kinder.

1.6. Es kann weiters nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Pakistan

psychischer und/oder physischer Gewalt ausgesetzt wäre. Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der

Beschwerdeführer im Fall einer Rückführung in den Herkunftsstaat überall in Pakistan mit maßgeblicher

Wahrscheinlichkeit dem realen Risiko einer ernsthaften Bedrohung infolge willkürlicher Gewalt bzw. der Gefährdung

seines Lebens, Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wäre.

Der BF stammt aus einer pakistanischen Großstadt und sind keine Anhaltspunkte erkennbar, warum er nicht wieder in

seine Heimatstadt oder eine andere Stadt Pakistans zurückkehren könnte. Eine über die allgemeine Sicherheitslage

hinausgehende besondere Gefährdung konnte nicht festgestellt werden.

Es kann nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer allfälligen Rückkehr nach Pakistan nicht im

Stande wäre, für ein ausreichendes Auskommen im Sinne der Sicherung seiner Grundbedürfnisse zu sorgen und mit

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit der Gefahr ausgesetzt wäre, in eine existenzbedrohende Notlage zu geraten.

Die Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel aus Gründen des Art. 8 EMRK liegen beim Beschwerdeführer nicht vor.

Ein Überwiegen der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in Österreich besteht in keiner

Weise.

Dem Beschwerdeführer wurde im Zuge des Asylverfahrens das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation zu

Pakistan mit Stand vom 31.07.2018 (letzte Kurzinformation eingefügt am 31.07.2018) zur Kenntnis gebracht. Bereits

bei der niederschriftlichen Einvernahme am 23.07.2018 wurde dem BF die Möglichkeit geboten zur Sicherheitslage in

Pakistan zum Stand vom Juli 2018 Stellung zu nehmen, von der er jedoch erklärtermaßen nicht Gebrauch machen

wollte (AS741). Das Dokument ist eine aktuelle Ausgabe des Länderinformationsblattes der Staatendokumentation zu

Pakistan und bildet die Grundlage für die Feststellungen der belangten Behörde und des erkennenden Gerichtes zur

Islamischen Republik Pakistan.

Feststellungen zum Herkunftsland:

Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 31.7.2018: Wahlen am 25.7.2018 (betrifft: Abschnitt 2/Politische Lage)
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Am 25. Juli 2018 fanden in Pakistan Wahlen statt. Es war das erste Mal in der Geschichte Pakistans, dass zwei gewählte

Regierungen in Folge ihre volle Amtszeit dienen konnten (EUEOM 27.7.2018). Neben der Nationalversammlung wurden

auch vier Provinzversammlungen (Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa und Belutschistan) gewählt (NDTV 26.7.2018).

Laut oQziellem Resultat der Wahlkommission erlangte die Partei Tehreek-e-Insaf (PTI) von Imran Khan 115 Sitze im

Parlament in Islamabad. Die bisherige Regierungspartei Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) unter Shehbaz Sharif

folgte mit 64 Sitzen, die Partei Pakistan Peoples Party (PPP) von Bilawal Bhutto kam mit 43 auf den dritten Platz (Dawn

30.7.2018). Khan hat noch keinen Koalitionspartner. Um alleine regieren zu können, hätte die PTI 137 Sitze benötigt

(NZZ 28.7.2018). Die PML-N und PPP kündigten bereits an, in der Opposition gegen Imran Khan zusammenzuarbeiten

(Dawn 30.7.2018). Imran Khan begann zunächst Koalitionsgespräche mit der Partei Muttahidda Qaumi Movement

(MQM) (Dawn 28.7.2018).

Die Armee hatte am Wahltag 370.000 Soldaten eingesetzt, die die Wahllokale sichern sollten (NZZ 28.7.2018; vgl.

EUEOM 27.7.2018). Zusätzlich waren 450.000 Polizisten im Einsatz. Die Befugnisse des Sicherheitspersonals wurden im

Vergleich zur vorigen Wahl erweitert (EUEOM 27.7.2018). Erstmals waren Soldaten nicht nur vor, sondern auch in den

Wahllokalen anwesend, auch während der Auszählung der Stimmen. Der Leiter der EU-Wahlbeobachtermission,

Michael Gahler, sagte am Donnerstag gegenüber lokalen Medien, dem ersten Eindruck nach hätten sich die Soldaten

strikt an ihren Einsatzbefehl gehalten (NZZ 28.7.2018).

Die Wahlbeteiligung lag laut Wahlkommission landesweit bei 51,7 Prozent (ECP o.D.). Etwa 106 Millionen Menschen

waren wahlberechtigt. Neun Millionen Frauen hatten sich erstmals als Wählerinnen registrieren lassen. Obwohl es

vereinzelt Beschwerden gab, dass Frauen von der Stimmabgabe abgehalten wurden, war die Wahlbeteiligung von

Frauen anscheinend höher als früher. Die Wahlkommission hatte angeordnet, dass die Ergebnisse von Distrikten, in

denen die Stimmen der Frauen unter 10 Prozent blieben, ungültig seien. Fast alle Parteien umwarben deshalb in

diesem Jahr die Pakistanerinnen, wählen zu gehen (NZZ 28.7.2018). In den ehem. Stammesgebieten unter

Bundesverwaltung (FATA) stieg die Zahl der Frauen, die als Wählerinnen registriert waren, um 66 Prozent gegenüber

der vorhergehenden Wahl (EUEOM 27.7.2018; vgl. NZZ 28.7.2018).

Obwohl Schritte unternommen wurden, die Beteiligung von Minderheiten an den Wahlen zu sichern, blieb die

Situation der Ahmadiya-Gemeinschaft unverändert. Ahmadis werden weiterhin in einem separaten Wählerverzeichnis

geführt Eine Novelle des Wahlgesetzes 2017 hätte Ahmadis ins generelle Wählerverzeichnis inkludiert, diese Änderung

wurde jedoch am 23.11.2017 nach Massenprotesten wieder rückgängig gemacht (EUEOM 27.7.2018).

Die Wahlverlierer prangerten auch Wahlfälschung an und erklärten, sie würden das Ergebnis nicht anerkennen. Sharif

erklärte, das Militär habe die Abstimmung zugunsten Khans manipuliert. Auch Bilawal Bhutto sprach, ebenso wie

Vertreter islamistischer Parteien, von Wahlfälschung (NZZ 28.7.2018). Die Wahlbeobachtermission der EU schätzte den

Wahlvorgang als transparent und gut durchgeführt ein, bemerkte jedoch Schwierigkeiten bei der Auszählung. Die

Wahlhelfer hielten die Prozeduren nicht immer ein und hatten Schwierigkeiten, die Formulare für die

Resultatsübermittlung korrekt auszufüllen (EUEOM 27.7.2018). Bei der pakistanischen Wahlkommission wurden bis

kurz nach Schließung der Wahllokale 654 Beschwerden registriert, die ausschließlich Verstöße gegen die Wahlordnung

betreJen würden. Über das Militär habe es keine Beschwerde gegeben (Standard 26.7.2018). Durch technische

Probleme im erstmals eingesetzten Result Transmission System (RTS) kam es zu Verzögerungen der Bekanntgabe von

Sprengelergebnissen an die Wahlkommission (EUEOM 27.7.2018).

Am Wahltag kam es in Belutschistan zu zwei Anschlägen mit Todesopfern auf Wahllokale (EUEOM 27.7.2018). Bei

einem Selbstmordanschlag in Quetta kamen 31 Menschen ums Leben, darunter auch Kinder und Polizisten, 35

Personen wurden verletzt. Der IS reklamierte den Anschlag für sich (Standard 26.7.2018; vgl Dawn 26.7.2018). In

Khuzdar wurde bei einem GranatenangriJ auf ein Wahllokal ein Polizist getötet (Dawn 26.7.2018; vgl. Standard

25.7.2018). Weiters gab es regional Zusammenstöße zwischen Anhängern unterschiedlicher Parteien (EUEOM

27.7.2018; vgl. Dawn 26.7.2018) vorwiegend in Belutschistan und Khyber Pakhtunkhwa (Dawn 26.7.2018). Bereits im

Vorfeld der Wahl waren bei mehreren Anschlägen auf Parteien und Kandidaten mehr als 180 Menschen getötet

worden (Standard 25.7.2018; vgl. Kurzinformation vom 18.7.2018).

Reporter ohne Grenzen berichten von zahlreichen Einschränkungen für Journalisten während des Wahlkampfes. In

den vergangenen Monaten seien unabhängige Medien wiederholt zensiert und kritische Journalisten bedroht, tätlich



angegriJen und entführt worden (ROG 25.7.2018). Auch die Wahlbeobachtermission der EU sah deutliche Hinweise für

Einschränkungen der Redefreiheit durch staatliche und nicht-staatliche Akteure (EUEOM 27.7.2018). Gemäß Reporter

ohne Grenzen versuchten insbesondere das Militär und die Geheimdienste eine unabhängige Berichterstattung zu

verhindern (ROG 25.7.2018). Weit verbreitete Selbstzensur der Berichterstatter hinderte gemäß EU-

Wahlbeobachtermission Wahlberechtigte daran, eine qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen (EUEOM 27.7.2018).
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n-join-hands-to-give-imran-tough-time, Zugriff 30.7.2018

• ECP -Election Commission of Pakistan (o.D.a): Assembly Wise Voters Turnout, https://www.ecp.gov.pk/frmstats.aspx,

Zugriff 30.7.2018

• EUEOM - European Union Election Observation Mission Islamic Republic of Pakistan (27.7.2018): Preliminary
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Says Imran Khan, https://www.ndtv.com/world-news/pakistan-election-result-2018-live-updates-imran-khan-on-brink-

of-victory-after-millions-vote-in-pak-1889205, Zugriff 30.7.2018
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https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-pakistan-imran-khan-triumphiert-ld.1406380, Zugriff 30.7.2018
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http://www.rog.at/pm/pakistan-einschraenkungen-waehrend-wahlkampfes/, Zugriff 30.7.2018

• Standard, der (25.7.2018): Dutzende Tote in Pakistan bei Anschlag am Wahltag,

https://derstandard.at/2000084092243/Dutzende-Tote-bei-Anschlag-am-Tag-der-Parlamentswahl-in-Pakistan, ZugriJ

30.7.2018

• Standard, der (26.7.2018): Ex-Cricketstar Imran Khan steuert auf Wahlsieg in Pakistan zu,

https://derstandard.at/2000084154112/Pakistans-Regierungspartei-PML-N-spricht-von-Wahlfaelschung, ZugriJ

30.7.2018

KI vom 18.7.2018: Anschläge und Proteste im Vorfeld der Wahlen am 25.7.2018 (betriJt: Abschnitt 2/Politische Lage

und Abschnitt 3/Sicherheitslage)

Im Vorfeld der Wahlen am 25. Juli 2018 kam es zu zahlreichen Anschlägen mit Todesopfern (Dawn 13.7.2018a).

Am 13. Juli sind bei einem Selbstmordanschlag in Mastung, Provinz Belutschistan, nach oQziellen Angaben 149

Menschen ums Leben gekommen und über 200 Menschen verletzt worden (CNN 16.7.2018). Das Attentat hatte einer

Veranstaltung der Baluchistan Awami Partei gegolten (Dawn 13.7.2018a; vgl. ORF 13.7.2018, CNN 16.7.2018). Es ist der

schwerste Anschlag in Pakistan seit vielen Jahren - ähnlich viele Tote gab es zuletzt beim AngriJ der Taliban auf die

Armeeschule in Peschawar im Dezember 2014 mit ca. 150 Toten (Standard 14.7.2018) - und der TerrorangriJ mit den

zweitmeisten Todesopfern in der Geschichte Pakistans (CNN 16.7.2018). Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS)

reklamierte den Anschlag für sich (ORF 13.7.2018; vgl. CNN 16.7.2018, Standard 14.7.2018), ebenso wie die Ghazi-

Gruppe der radikalislamischen Taliban (Standard 14.7.2018). In Folge des Anschlages wurden die Wahlen im Wahlkreis

PB-35 (Mastung) verschoben (Nation 14.7.2018).

Ebenfalls am 13. Juli wurden in Bannu [Provinz Khyber Pakhtunkhwa, nahe der Grenze zu den ehem. Stammesgebieten



unter Bundesverwaltung (FATA)] bei einem Anschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung des Chief Minister der Provinz

Khyber Pakhtunkhwa, Akram Khan Durrani, vier Menschen getötet und 32 Menschen verletzt (Express Tribune

13.7.2018; vgl. News 13.7.2018). Durrani wurde bei dem Anschlag nicht verletzt (Express Tribune 13.7.2018; vgl. Dawn

13.7.2018b). Durrani tritt im Wahlkreis NA-35 (Bannu) als Kandidat der Partei Muttahida Majlis-i-Amal (MMA) an (Dawn

13.7.2018b; vgl News 13.7.2018). Ebenfalls in Bannu wurden wenige Tage zuvor am 7.7. bei einem BombenangriJ auf

einen Konvoi des Kandidaten der Muttahida Majlis-i-Amal (MMA) für den Wahlkreis PK-89, Sherin Malik, sieben

Personen, darunter der Kandidat, verletzt (Dawn 7.7.2018).

Am 10. Juli wurden bei einem Selbstmordanschlag in Peschawar, Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, 22

Menschen getötet und 63 Personen verletzt (CNN 11.7.2018; vgl. Nation 11.7.2018). Unter den Toten beOndet sich

Haroom Bilour, Provinzvorsitzender der Awami National Party (ANP) (Dawn 10.7.2018a) und Kandidat für den

Wahlkreis Peschawar PK-78 (Nation 11.7.2018; vgl. Dawn 10.7.2018a). Die Pakistanischen Taliban haben sich zu dem

Anschlag bekannt (Dawn 10.7.2018a; vgl. CNN 11.7.2018). Die ANP war bereits im Vorfeld der Wahlen 2013 ein

Hauptziel der Taliban (Nation 11.7.2018). Gemäß Angaben der Taliban wurde der AngriJ auf Bilour aufgrund deren

"anti-islamischen Politik" durchgeführt (Dawn 10.7.2018a; vgl. CNN 11.7.2018). Die Behörden gaben an, dass der

Bombenanschlag ein gezieltes Attentat auf Haroom Biloor gewesen sei. Als Folge des AngriJes wurden die Wahlen im

Wahlkreis PK-78 verschoben (Dawn 10.7.2018a).

Am 13. Juli kehrten der ehemalige Premierminister Nawaz Sharif und seine Tochter Maryam aus Großbritannien nach

Pakistan zurück. Sie wurden bei ihrer angekündigten Ankunft am Flughafen XXXX verhaftet, nachdem sie eine Woche

zuvor wegen Korruption in Abwesenheit zu zehn bzw. sieben Jahren Haft verurteilt wurden (CNN 13.7.2018; vgl. New

York Times 13.7.2018). In XXXX kam es zu Protesten von Anhängern der Partei Pakistani Muslim League-Nawaz (PML-

N), die vom ehemaligen Chief Minister der Provinz Punjab und derzeitigem Parteiführer der PML-N Shahbaz Sharif -

Bruder des ehemaligen Premierministers - angeführt wurden (CNN 13.7.2018). Im Vorfeld der angekündigten Proteste

wurden etwa 500 Mitglieder der PML-N von den Sicherheitskräften verhaftet (CNN 13.7.2018).

Am 9. Juli veröJentlichte die Nationale Behörde für Terrorismusbekämpfung (National Counter Terrorism Authority -

NACTA) die Namen von sechs Persönlichkeiten, für die besondere Gefahr durch terroristische AngriJe bestünde:

Imran Khan, Vorsitzender der Pakistan Tehreek-i-Insaf; Asfandyar Wali und Ameer Haider Hoti, Vorsitzende der Awami

National Party; Aftab Sherpao, Vorsitzender der Qaumi Watan Party; Akram Khan Durrani, Vorsitzender der Jamiat

Ulema-i-Islam-Fazl; und Talha Saeed, Sohn von HaOz Saeed. Weitere Bedrohungen bestünden gegen die

Führungsebenen der Pakistan Peoples Party und der Pakistan Muslim League-Nawaz. Das Innenministerium wurde

angewiesen, die Sicherheitsvorkehrungen für die Parteiführungen zu erhöhen (Dawn 10.7.2018b). Für den Wahltag am

25.7. werden etwa 372.000 Sicherheitskräfte eingeteilt, um einen sicheren Ablauf der Wahl zu gewährleisten (CNN

11.7.2018; vgl. Nation 14.7.2018).

Quellen:

• CNN (11.7.2018): Pakistani Taliban claims responsibility for deadly election suicide attack,

https://edition.cnn.com/2018/07/11/asia/pakistan-peshawar-taliban-suicide-attack-intl/index.html, Zugriff 17.7.2018

• CNN (13.7.2018): Former Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif arrested after return,

https://edition.cnn.com/2018/07/13/asia/nawaz-maryam-sharif-return-intl/index.html, Zugriff 17.7.2018

• CNN (16.7.2018): At least 149 killed in Pakistan terror strike targeting political rally,

https://edition.cnn.com/2018/07/13/asia/pakistan-suicide-attack-balochistan-intl/index.html, Zugriff 17.7.2018

• Dawn (10.7.2018a): TTP claims responsibility for Peshawar blast; ANP's Haroon Bilour laid to rest,

https://www.dawn.com/news/1419202, Zugriff 17.7.2018

• Dawn (10.7.2018b): Nacta names six politicians under threat from terrorists, https://www.dawn.com/news/1419042,
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Sicherheitslage

Zentrales Problem für die innere Sicherheit Pakistans bleibt die Bedrohung durch Terrorismus und Extremismus. Seit

Jahren verüben die Taliban und andere terroristische Organisationen schwere Terroranschläge, von denen vor allem

die Provinzen Khyber Pakhtunkhwa und Belutschistan, aber auch pakistanische Großstädte wie Karatschi, XXXX und

Rawalpindi betroJen sind. Die Terroranschläge richten sich vor allem gegen Einrichtungen des Militärs und der Polizei.

Opfer sind aber auch politische Gegner der Taliban, Medienvertreter, religiöse Minderheiten, Schiiten sowie Muslime,

die nicht der strikt konservativen Islam-Auslegung der Taliban folgen, wie z. B. die SuOs (AA 10.2017a). Landesweit ist

die Zahl der terroristischen AngriJe seit 2013 kontinuierlich zurückgegangen, wobei der Rückgang 2017 nicht so

deutlich ausOel wie im Jahr zuvor und auch nicht alle Landesteile gleich betraf. In Belutschistan und Punjab stieg 2017

die Zahl terroristischer Anschläge, die Opferzahlen gingen jedoch im Vergleich zum Vorjahr auch in diesen Provinzen

zurück (PIPS 1.2018 S 21f).

Die pakistanischen Taliban hatten in einigen Regionen an der Grenze zu Afghanistan über Jahre eigene

Herrschaftsstrukturen etabliert und versucht, ihre extrem konservative Interpretation der Scharia durchzusetzen (AA

20.10.2017). Seit Ende April 2009, als die Armee die vorübergehende Herrschaft der Taliban über das im Norden

Pakistans gelegene Swat-Tal mit einer Militäraktion beendete, haben sich die Auseinandersetzungen zwischen dem

pakistanischen Militär und den pakistanischen Taliban verschärft. Von Oktober bis Dezember 2009 wurden die Taliban

aus Süd-Wasiristan (ehem. Federally Administered Tribal Areas - FATA) vertrieben, einer Region, die von ihnen

jahrelang kontrolliert worden war. 2013 lag der Schwerpunkt der Auseinandersetzungen auf dem Tirah-Tal unweit

Peshawar, wo die Taliban zunächst die Kontrolle übernehmen konnten, bevor sie vom Militär wieder vertrieben

wurden (AA 10.2017a).

Die Regierung von Ministerpräsident Nawaz Sharif hatte sich zunächst, mandatiert durch eine Allparteienkonferenz,

um eine Verständigung mit den pakistanischen Taliban auf dem Verhandlungsweg bemüht. Da sich ungeachtet der von

der Regierung demonstrierten Dialogbereitschaft die schweren Terrorakte im ganzen Land fortsetzten, wurde der

Dialogprozess im Juni 2014, nach Beginn einer umfassenden Militäroperation in Nord-Wasiristan abgebrochen. Die

Militäroperation begann am 15.4.2014 in der bis dahin weitgehend von militanten und terroristischen Organisationen

kontrollierten Region Nord-Wasiristan, in deren Verlauf inzwischen die Rückzugsräume und Infrastruktur der

aufständischen Gruppen in der Region weitgehend zerstört werden konnten (AA 10.2017a). Durch verschiedene

Operationen der Sicherheitskräfte gegen Terrorgruppen in den [ehem.] Stammesgebieten (Federally Administered



Tribal Areas - FATA) konnte dort das staatliche Gewaltmonopol überwiegend wiederhergestellt werden. Viele militante

Gruppen, insbesondere die pakistanischen Taliban, zogen sich auf die afghanische Seite der Grenze zurück und

agitieren von dort gegen den pakistanischen Staat (AA 20.10.2017).

Durch die Militäroperation wurden ca. 1,5 Millionen Menschen vertrieben. Die geordnete Rückführung der

Binnenvertriebenen in die betroJenen Regionen der Stammesgebiete, die Beseitigung der Schäden an der

Infrastruktur und an privatem Eigentum ebenso wie der Wiederaufbau in den Bereichen zivile Sicherheitsorgane,

Wirtschaft, Verwaltung und Justiz stellen Regierung, Behörden und Militär vor große Herausforderungen (AA

20.10.2017).

Im Gefolge des schweren TerrorangriJs auf eine Armeeschule in Peshawar am 16.12.2014, bei dem über 150

Menschen, darunter über 130 Schulkinder, ums Leben kamen und für den die pakistanischen Taliban die

Verantwortung übernahmen, haben Regierung und Militär mit Zustimmung aller politischen Kräfte des Landes ein

weitreichendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Terror und Extremismus beschlossen. Es umfasst u. a. die

Aufhebung des seit 2008 geltenden Todesstrafen-Moratoriums für Terrorismus-Straftaten, die Einführung von

Militärgerichten zur Aburteilung ziviler Terrorismus verdächtiger und Maßnahmen gegen Hassprediger,

TerrorOnanzierung, etc. Ferner sind Ansätze erkennbar, konsequenter als bisher gegen extremistische Organisationen

unterschiedlicher Couleur im ganzen Land vorzugehen und die staatliche Kontrolle über die zahlreichen Koranschulen

(Madrassen) zu verstärken (AA 10.2017a).

2016 wurden weiterhin Anti-Terroroperationen in den Agencies Khyber und Nord-Wasiristan durchgeführt, um

aufständische Feinde des Staates zu eliminieren. Militärische, paramilitärische und zivile Sicherheitskräfte führten

landesweit Operationen durch. Sicherheitskräfte, inklusive der paramilitärischen Sindh Rangers, verhafteten

Verdächtige und vereitelten Anschlagspläne in Großstädten wie Karatschi. Operationen der paramilitärischen Rangers

gegen Terrorismus und Kriminalität führten zu geringeren Ausmaßen an Gewalt und in Karatschi, jedoch wurden in

den Medien Vorwürfe veröJentlicht, dass die Rangers gegen bestimmte politische Parteien auch aus politischen

Gründen vorgingen (USDOS 7.2017).

Spezialisierte Einheiten der Exekutive leiden unter einem Mangel an Ausrüstung und Training, um die weitreichenden

Möglichkeiten der Anti-Terrorismus-Gesetzgebung durchzusetzen. Die Informationsweitergabe zwischen den

unterschiedlichen Behörden funktioniert nur schleppend. Anti-Terror-Gerichte sind langsam bei der Abarbeitung von

Terrorfällen, da die Terrorismusdelikte sehr breit deOniert sind. In Terrorismusprozessen gibt es eine hohe Rate an

Freisprüchen. Dies liegt auch daran, dass Staatsanwälte in Terrorismusfällen eine untergeordnete Rolle spielen und die

Rechtsabteilungen von militärischen und zivilen Einrichtungen Ermittlungen behindern. Ebenso werden Zeugen,

Polizei, Opfer, Ankläger, Anwälte und Richter von terroristischen Gruppen eingeschüchtert (USDOS 7.2017).

Für das erste Quartal 2018 (1.1. bis 31.3.) registrierte PIPS landesweit 76 terroristische AngriJe, bei denen 105

Personen ums Leben kamen und 171 Personen verletzt wurden. Unter den Todesopfern befanden sich 44 Zivilisten, 28

Polizisten, 31 Mitglieder von Grenzschutz oder Rangers, zwei Steuereintreiber sowie zehn Aufständische (Aggregat aus:

PIPS 6.4.2018; PIPS 6.3.2018; PIPS 5.2.2018).

Die verschiedenen militanten, nationalistisch-aufständischen und gewalttätigen religiös-sektiererischen

Gruppierungen führten 2017 370 terroristische AngriJe in 64 Distrikten Pakistans durch. Dabei kamen 815 Menschen

ums Leben und weitere 1.736 wurden verletzt. Unter den Todesopfern waren 563 Zivilisten, 217 Angehörige der

Sicherheitskräfte und 35 Aufständische. 160 (43 %) AngriJe zielten auf staatliche Sicherheitskräfte, 86 (23 %) auf

Zivilisten, 22 waren religös-sektiererisch motiviert, 16 AngriJe zielten auf staatliche Einrichtungen, 13 waren gezielte

AngriJe auf politische Persönlichkeiten oder Parteien, zwölf waren AngriJe auf regierungsfreundliche Stammesälteste,

zehn AngriJe betrafen nicht-belutschische Arbeiter oder Siedler in Belutschistan und neun betrafen Journalisten oder

Medienvertreter (PIPS 1.2018 S 17f).

2015 gab es 625 Terrorakte in 76 Distrikten/Regionen in Pakistan, 48 % weniger als 2014. Mindestens 1.069 Menschen

verloren dabei ihr Leben, 38 % weniger als 2014, 1443 Personen wurden verletzt, 54 % weniger als 2014. Unter den

Todesopfern waren 630 Zivilisten, 318 Angehörige der Sicherheits- und Rechtsdurchsetzungsbehörden und 121

Aufständische (PIPS 3.1.2016). Im Jahr 2016 ging die Zahl der Terroranschläge um weitere 28 % auf 441 zurück,

betroJen waren 57 Distrikte. Getötet wurden dabei 908 Personen. Der Umstand, dass ein Rückgang von 28 % bei der



Zahl der Anschläge nur einen leichten Rückgang von 12 % bei den Todesopfern mit sich brachte, zeigt auch, dass den

Aufständischen einige größere Anschläge gelingen konnten. Zu Tode kamen 545 Zivilisten, 302 Angehörige der

Sicherheitskräfte und 61 Aufständische (PIPS 1.2017).

Die Situation verbesserte sich kontinuierlich seit 2013 und der Trend setzte sich auch 2017 fort. Dies lässt sich

Großteils auf landesweite, umfassende Operationen gegen Aufständische durch die Sicherheitsbehörden als Teil des

National Action Plan (NAP) zurückführen, beispielsweise von den Militäroperationen in den [ehem.] FATA zu den von

den Rangers angeführten gezielten Operationen in Karatschi (PIPS 1.2018 S 17ff).

Etwa 58 % (213 von 370) aller Anschläge mit 604 Toten und 1374 Verletzten wurden von Tehreek-e-Taliban Pakistan

(TTP) und ihren Splittergruppen bzw. Gruppen mit ähnlichen Zielen in den [ehem.] FATA und Khyber Pakhtunkhwa wie

die Lashkar-e-Islam sowie von IS-Unterstützern durchgeführt. Nationalistische Gruppierungen führten 138 Anschläge

durch, vorwiegend in Belutschistan, und einige wenige in Sindh, dabei kamen 140 Menschen ums Leben und 265

Menschen wurden verletzt. 19 Anschläge mit 71 Toten und 97 Verletzten wurden durch religiös-sektiererische

Gruppen durchgeführt (PIPS 1.2018 S 17).

Insgesamt gab es im Jahr 2017 in Pakistan, inklusive der Anschläge, 713 Vorfälle von für die Sicherheitslage relevanter

Gewalt (2016:

749; -5 %), darunter 75 operative Schläge der Sicherheitskräfte (2016: 95), 68 Auseinandersetzungen zwischen

Sicherheitskräften und Aufständischen (2016: 105), 171 Auseinandersetzungen an den Grenzen mit Indien,

Afghanistan und Iran (2016: 74) und vier Vorfälle von ethnischer oder politischer Gewalt (2016: zwölf) (PIPS 1.2018 S 20;

Zahlen für 2016: PIPS 1.2017). Die Zahl der bei diesen Vorfällen getöteten Personen sank um 15 % auf 1.611 von 1.887

im Jahr 2016, die Zahl der verletzten Personen stieg jedoch im selben Zeitraum um 13 % von 1.956 auf 2.212 (PIPS

1.2018 S 20). Im Jahr 2016 gab es im Vergleich zu 2015 32 % weniger Vorfälle und 46 % weniger Todesopfer (PIPS

1.2017).

Im Jahr 2017 wurden 75 operative Schläge und Razzien (2016: 95; -21 %) in 28 Distrikten oder Regionen Pakistans

durchgeführt (2016: 35), davon 39 in Belutschistan (2016: 38), 18 in den [ehem.] FATA (2016: 24), acht in Khyber

Pakhtunkhwa (2016: fünf), sieben im Punjab (2016: 13) und drei in Karatschi (2016: 15). 296 Menschen wurden dabei

getötet (2016: 492), davon 281 Aufständische (2016: 481) (PIPS 1.2018 S 23; Zahlen für 2016: PIPS 1.2017). Im Jahr 2015

wurden 143 Sicherheitsoperationen in 31 Distrikten mit 1.545 Todesopfern durchgeführt (PIPS 1.2017).

Es scheint, dass sich nun erfolgreich eine Null-Toleranz-Sicht in Staat und Gesellschaft gegenüber Terror durchsetzt.

Die Sicherheitseinrichtungen sind weiterhin mit vielschichtigen Herausforderungen konfrontiert. Die wichtigsten davon

sind Kapazitätslücken in der Bekämpfung städtischer Terrorbedrohungen und die mangelhafte Kooperation zwischen

den verschiedenen Gesetzesdurchsetzungsbehörden (PIPS 3.1.2016).

Die Regierung unterhält Deradikalisierungszentren, die "korrigierende religiöse Bildung", Berufsausbildung, Beratung

und Therapie anbieten (USDOS 7.2017). Zentren beOnden sich in Swat, Khyber Agency, Bajaur Agency und Khyber

Pakhtunkhwa. Es existieren separate Programme für Frauen und Jugendliche (BFA 9.2015). Weithin gelobt ist das

Sabaoon Rehabilitation Center einer NGO im Swat-Tal, das gemeinsam mit dem Militär gegründet wurde und sich an

jugendliche ehemalige Extremisten richtet (USDOS 7.2017).

Die Asia PaciOc Group on Money Laundering konnte in Pakistan Fortschritte bei der Behebung von strategischen

Mängeln erzielen, die diese in Bezug auf die Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus zuvor festgestellt hatte.

Maßnahmen umfassen z.B. die Überwachung von grenzüberschreitenden Geldtransfers, NGO-Finanzierungen, das

Einfrieren von Geldern, die rechtliche MeldepPicht von Banken über verdächtige Transaktionen sowie deren

VerpPichtung, regelmäßig die Liste der von der UN als Terrororganisationen Eingestuften zu kontrollieren. Dennoch

werden bestimmte Gruppen, insbesondere Lashkar e-Tayyiba, nicht eJektiv daran gehindert, in Pakistan Spenden zu

lukrieren oder auf ihre finanziellen Mittel zuzugreifen (USDOS 7.2017).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (10.2017a):

Pakistan - Innenpolitik,



http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, ZugriJ

13.3.2018

-

AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (20.10.2017):

Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN.BFA Staatendokumentation

(9.2015):

Fact Finding Mission Report Pakistan, http://www.ecoi.net/Ole_upload/90_1453713783_bfa-sd-pakistan-Jm-report-

2015-09-v2.pdf, Zugriff 18.3.2017

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (1.2017): PIPS Research Journal - ConPict & Peace Studies, Vol.9, No.1, Special

Report 2016 - Pakistan Security Report.

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (1.2018): PIPS Research Journal - ConPict & Peace Studies, Vol.10, No.1,

Special Report 2017 - Pakistan Security Report.

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (3.1.2016): Pakistan Security Report 2015.

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (5.2.2018): Monthly Security Report: January 2018,

http://pakpips.com/app/reports/65, Zugriff 14.5.2018

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (6.3.2018): Monthly Security Report: February 2018,

http://pakpips.com/app/reports/169, Zugriff 14.5.2018

-

PIPS - Pakistan Institute for Peace Studies (6.4.2018): Monthly Security Report: March 2018,

http://pakpips.com/app/reports/199, Zugriff 14.5.2018

-

USDOS - US Department of State (7.2017): Country Report on Terrorism 2016 - Chapter 2 - Pakistan (S 261-265),

https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf, Zugriff 8.5.2018

Regionale Verteilung der Gewalt

Der regionale Schwerpunkt terroristischer Anschläge mit den meisten Opfern liegt in Khyber Pakhtunkhwa, den

[ehem.] Stammesgebieten FATA und in Belutschistan (AA 28.3.2018) sowie in der Wirtschaftsmetropole Karatschi,

wobei es in Karatschi seit 2016 nicht mehr zu größeren Anschlägen gekommen ist (AA 20.10.2017).

Für das erste Quartal 2018 (1.1. bis 31.3.) registrierte PIPS landesweit 76 terroristische AngriJe, bei denen 105

Personen ums Leben kamen. Davon entOelen auf Belutschistan 40 Anschläge mit 56 Toten; auf Khyber Pakhtunkhwa

zehn Anschläge mit 20 Toten und auf die [ehem.] FATA 18 Anschläge mit 17 Toten. Im Sindh gab es fünf Anschläge mit

acht Toten, in Punjab zwei Anschläge mit zwölf Toten. Im Hauptstadtterritorium Islamabad, in Gilgit Baltistan und Azad

Jammu & Kashmir wurden keine Anschläge registriert (Aggregat aus:

PIPS 6.4.2018; PIPS 6.3.2018; PIPS 5.2.2018).

Im Jahr 2017 war Belutschistan - wie schon in den drei Jahren zuvor - die am stärksten vom Terrorismus betroJene

Provinz. Bei 165 Anschlägen kamen 288 Menschen ums Leben. Somit entOelen 44 % aller Anschläge bzw. 35 % aller

Todesfälle landesweit auf Belutschistan. Die [ehem.] Stammesgebiete (FATA) waren die am zweitstärksten vom

Terrorismus betroJene Region, sowohl was die Zahl der Anschläge als auch der Opfer angeht. Bei 83 AngriJen kamen

253 Personen ums Leben. In Khyber Pakhtunkhwa kamen bei 71 Anschlägen 91 Personen ums Leben; in Sindh gab es



31 Anschläge (davon 24 in Karatschi) mit 119 Todesopfern (davon 25 in Karatschi, sowie 91 durch einen einzigen

suizidalen SprengstoJanschlag in Sehwan Sharif). Im Punjab kam es zu 14 Anschlägen mit 61 Todesopfern, im

Hauptstadtterritorium gab es drei Anschläge mit zwei Todesopfern und in Azad Jammu und Kashmir gab es drei

Anschläge mit einem Todesopfer (PIPS 1.2018 S 37-59).

Im Jahr 2016 war Belutschistan wieder die Region von Pakistan mit den höchsten Anschlagszahlen - 151 Anschläge

wurden durchgeführt. Sie war auch die Provinz mit den höchsten Opferzahlen, mit 412 Toten. Khyber Pakhtunkhwa

war am zweitstärksten von Anschlägen betroJen, 127 Anschläge töteten hier 189 Menschen. Gefolgt wurden diese von

den [ehem.] FATA mit 99 Anschlägen und 163 Toten. Sindh war von 54 Anschlägen mit 63 Toten betroJen, allerdings

entOelen davon 47 Anschläge mit 60 Toten allein auf Karatschi. Im Sindh - Karatschi ausgenommen - gingen die

Todeszahlen in Bezug zu Terrorismus um 97 % zurück, in Islamabad um 75 %, in Karatschi um 60 und in den [ehem.]

FATA um 38 %. Islamabad erlitt einen Anschlag mit einem Toten (PIPS 1.2017).

Quellen:

-

AA - Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland (20.10.2017):

Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik PAKISTAN.

-

AA - Auswärtiges Amt Deutschland (28.3.2018): Pakistan - Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

https://www.auswaertiges-amt.de/de/pakistansicherheit/204974, Zugriff 8.5.2018

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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